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öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

18.06.2025 BV Elberfeld Entgegennahme o. B. 
03.06.2025 Ausschuss für Soziales,  
 Familie und Gesundheit Entgegennahme o. B. 
 

Schließfächer für obdachlose Menschen - Zwischenbericht Standortsuche 

 
Grund der Vorlage 
Mit der VO/0968/23 beauftragte der Rat im Frühjahr 2024 die Sozialverwaltung 
Schließfächer für obdachlose Menschen anzuschaffen und einen geeigneten Standort zu 
finden. Mit dieser Vorlage legt die Verwaltung nun einen Zwischenbericht vor und bittet um 
Rückmeldung der Bezirksvertretung über weitere Standortideen.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Entgegennahme o.B: 

 
Einverständnisse 
Entfällt 
 
 
Unterschrift 
Anette Berg 
 
 
 
Begründung 
Im Sozialausschuss am 24.02.2023 wurde mit der VO/0968/23 beschlossen, dass die 
Verwaltung die Aufstellmöglichkeit von Schließfächern für Obdachlose prüfen und eine 
beschlussreife Vorlage bei Umsetzbarkeit erstellen soll.  
Die Aufstellmöglichkeit wurde in 2023 geprüft und für als grundsätzlich möglich beschlossen, 
woraufhin der Rat der Stadt Wuppertal im am 18.03.2024 in der Haushaltssitzung des Rates 
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einen Betrag in Höhe von 7000€ für den Kauf und Errichtung einer Schließfachanlage 
freigegeben hat. 
 
Beabsichtig war zunächst die Aufstellung auf oder neben dem Helene-Weber-Platz, 
angrenzenden Tagesaufenthalt für obdachlose Menschen. Da jedoch keine Genehmigung 
zum Aufstellen auf dem Grundstück der Diakonie Soziale Teilhabe gGmbH erlangt werden 
konnte und zusätzlich Bedenken durch die Nachbarschaft vorgetragen wurden, muss von 
diesem Standort Abstand genommen werden.  
 
Die Schließfächer könnten dort lediglich vor der dort existierenden Mauer, die in Andenken 
an Helene-Weber durch Grundschulkinder zum Grundgesetz gestaltet wurde, aufgestellt 
werden. Hierfür braucht es die ausdrückliche Genehmigung der Bezirksvertretung Elberfeld, 
da es sich um öffentlichen Raum handelt.  
 
Im weiteren Verlauf wurde in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche ein weiterer 
Standort in der Ludwigstraße, auf dem Grundstück der Herz-Jesu-Kirche geprüft. Aufgrund 
der unmittelbaren Nachbarschaft durch einen Spielplatz, eine Grundschule, einen 
Kindergarten sowie der Spielstraße wurde aber auch dieser Aufstellort als nicht geeignet von 
der Fachverwaltung eingestuft, da hier Nutzungskonflikte zwischen den Nutzern der 
Schließfächer und den Anliegern nicht ausgeschlossen werden können. 
 
Unter den oben dargestellten Verlauf hat die Fachverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt keinen 
geeigneten Standort zur unmittelbaren Aufstellung finden können. Der Zeitraum bis zur 
Auslieferung der Schließfächer wird daher zur Standortidentifizierung genutzt, um den 
Auftrag des Rates der Stadt Wuppertals umzusetzen, eine weiter Schließfachanlage für 
obdachlose Menschen aufzustellen.  
 
Der Standort muss folgende Kriterien erfüllen: 

- Fußläufig (<10 min Fußweg) von anderen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 
bzw. Plätze, an denen sich obdachlose Personen aufhalten entfernt 

- Bestenfalls angrenzend an eine soziale Einrichtung, die ggf. die Schlüssel an die 
obdachlosen Personen aushändigt 

- 24 Stunden zugänglich 
- Nicht unmittelbar angrenzend an Orte, die eine besonderen Schutzraum für Kinder 

und Jugendliche bieten  
- Platz für die Anlage mit den Maßen 2mx2mx0,8m 

 
Sollte die Standortidentifizierung in diesem Zeitraum nicht erfolgreich sein, ist die Umsetzung 
der Aufstellung in 2025 nicht realistisch. Als Zwischenlösung könnte die Anlage auf dem 
Grundstück der städtischen Obdachlosenunterkunft in Wichlinghausen aufgestellt werden, 
eine die Kriterien erfüllende langfristige Variante in Elberfeld ist dann lediglich die Aufstellung 
in Zusammenhang mit der Schaffung einer neuen Notunterkunft ggf. in 2027. 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen: 

Neutral / keine Auswirkung 

Begründung: 

Die Maßnahme hat keine Auswirkung auf den Klimaschutz 
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Kosten und Finanzierung 
Entfällt 
 
Zeitplan 
Entfällt 

 
Anlagen 
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